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Pflege und Förderung landw . Intereſſen im Großherzogthum Baden .
Die landwirthſchaftlichen Angelegenheiten

zu dem Geſchäftskreiſe des Gr . niſteriums des

Demſelben ſind die für Förderung der Landwirth⸗
nden Behörden und Staatsanſtalten unterſtellt .

kiniſteriums : Eiſenlohr , Präſident des Mini
Innern , Ex

für landw . Angelegenheiten einſchl. der Feld⸗
der Kataſtervermeſſung und des landw . Unter

Dr . Krems , Miniſterialrath
Techn. Keferent f. Landwirthſchaft : Märklin , Reg
Referent für Landeskultur⸗Angelegenheiten : Dr. Sck

Geheimer Rath .
Techniſcher Referent für Thierzucht und

Franz Hafner , Regierungsrath
Techn. Referent f. Pferdezucht : Graf v. Bismark⸗Lilienhof .

Die Geſchäfte für Feldbereinigung nebſt denen der
Kataſtervermeſſung ſind der Oberdirektion des Waſſer
und Straßenbaues übertragen .

Vorſtand der Oberdirektion :

⸗Rath .
nkel ,

Veterinärweſen :

Haas , Direktor

Techniſcher Referent : Drach , Oberbaurath .

Aechtsr eferent : Wiener , Regierungsrath
Der Se ion des Waſſer⸗ und Straßenbaues unter

ſtehen neun Landeskultur⸗ Inſpektionen , und zwar
a. Konſtanz , b. Donaueſchingen , c. Waldshut

d. Freiburg , e. Offenburg , k. Karlsruhe , g. Heidel —
beirg , h. Mosbach , i. Tauberbiſchofsheim .

II . Der Landwirthſchaftliche Verein ,

gegründet 1819 , umfaßt das ganze Großherzogthum , iſt zur
Zeit in 67 landwirthſchaftliche Bezirksvereine getheilt , von
denen je 3 —10 zu einem Gauverbande gruppirt ſind .

Die Mitglieder der Bezirksvereine ſind zugleich Mitglieder
des Geſammtvereins ; ſie können ſich zur Wahrnehmung
örtlicher Intereſſen zu Ortsvereinen verbinden . Dieſe
Ortsvereine gelten als Zweigvereine der Bezirksvereine

Die Orts⸗ und Bezirksvereine , ſowie die Gauverbände
verwalten ihre Angelegenheiten innerhalb gegebener Satzungen
ſelbſtſtändig



Die Thätigkeit der Ortsvereine erſtreckt ſich in der Regel
auf die politiſche Gemeinde , das Thätigkeitsgebiet der Bezirks
vereine fällt in der Regel mit dem Amts⸗ bezw . Amts⸗
gerichtsbezirk , dasjenige der Gauverbände in der Regel mit
einem der Kreisverbände zuſammen .

Der Geſammtverein , welcher unter dem beſonderen
Schutze Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs
ſteht , wird durch den Präſidenten des Landwirthſchaftsrathes
und durch einen Geſammtausſchuß vertreten . Letzterer beſteht
aus je einem Vertreter der Bezirksvereine und tagt unter dem
Vorſitz des Präſidenten des Landwirthſchaftsrathes . Letzterer
wird vom Landesherrn nach Anhören der den Verein im
Landwirthſchaftsrath vertretenden Mitglieder ernannt .

Das Organ der einzelnen Gauverbände iſt der betreffende

0³ Bezeichnung des Gauverbandes und deſſen

Zuſammenſetzung nach Bezirksvereinen .

Gauausſchuß , welcher aus den beiden Vorſtänden der
Direktion der dem Gauverbande zugetheilten Bezirksvereine
und zwei von den letztern auf je vier Jahre gewählten Mit⸗
gliedern beſteht .

Mitglieder des Badiſchen Landwirthſchaftsrathes auf
die Zeit 1897 1900 .

1. Das durch landesh . Entſchließung beſtellte Prüſidium :
Präſident : Landtagsabgeordneter Oekonom Hermann

Klein in Wertheim .
Stellvertretender Präſident : Frhr . Ferdin and

von Bodman , Gutsbeſitzer auf Lorettohof bei Freiburg ,
Kammerherr und Mitglied der I. Kammer ; außerordentlicher
Geſandter und bevollmächtigter Miniſter am K. Bayr . und
K. Württ . Hofe

2. Vertreter der landwirthſchaftlichen Gauverbünde :

Vertreter . Stellvertreter .

4 I. Gauverband ( Seegaun - ꝛ)ꝛ
1. Ueberlingen , 2. Salem , 3. Meersburg .

2 . II . Gauverband ( Höhgau ) .

10. Pfullendorf .

Güterinſpektor Enderle - Salem . [ Gutsbeſitzer von Schmidsfeld —
Stadel .

Gutsinſpektor Franz Ries⸗GGutsbeſitzer E. Schönenberger —
4. Konſtanz , 5. Engen , 6. Radolfzell , Mainau . Braunenbergerhof .
7. Stockach .

3.] III . Gauverband ( Donau⸗Linzgau ) I Kronenwirth E. Walter⸗Pfullen⸗ Kulturtechniker L. Wörner Meß
8 Meßkirch , 9. Stetten a. k. M. , dorf . kirch .

4.] IV. Gauverband ( Baar⸗ u. Schwarzwaldgau ) ] Reichstagsabgeordneter Poſthalter Bezirksthierarzt H. Utz⸗Villingen .
11. Bonndorf , 12. Donaueſchingen , 13. H. Faller⸗Bonndorf
Villingen .

5 . V. Gauverband ( Alb⸗ und Klettgau ) . . [ Bürgermeiſter Meyer - Grießen . Freiherr von Schönau⸗Ober⸗
14. Jeſtetten , 15. Säckingen , 16. St .
Blaſien , 17. Waldshut .

6.] Vl . Gauverband ( Markgräfler Gau ) . . Oekonom

21. Schönau , 22. Schopfheim .
7. VII . Gauverband ( Breisgau ) ⸗j )

tenheim , 26. Freiburg , 27. Kenzingen ,
28. Staufen , 29. Waldkirch , 30. Neuſtadt .

ο

31. Gengenbach , 32. Triberg , 33. Wolfach .
9.] X . Gauverband ( Ortenau )

34. Kork , 35. Lahr , 36. Oberkirch ,
37. Offenburg .

10 . X. Gauverband ( Oosgau )

Gernsbach , 42. Raſtatt .
11. ] NXI. Gauverband ( Pfinzgau ) .

46. Ettlingen , 47. Karlsruhe , 48. Pforz
heim , 49. Philippsburg

18. Kandern , 19. Lörrach , 20. Müllheim , heim .

Bürgermeiſter Häß - Meiſſenheim

Gutsinſp
38. Achern , 39. Baden , 40. Bühl , 41. [ Schloß Eberſtein .

. . . II Landtagsabgeordneter Oekonom Bürgermeiſt
43. Bruchſal , 44. Bretten , 45 . Durlach , Frank - Buckenberg .

ſchwörſtadt .

Max Wechsler - Müll⸗Bürgermeiſter Lienin⸗Weil .

Geh . Regierungsrath K. Salzer⸗ Freiherr Richard von Böcklin —
23. Breiſach , 24. Emmendingen , 25. Et⸗ Emmendingen . Orſchweier , Mitglied der Erſtener E

Kammer

VIII . Gauverband ( Gutach , Kinziggaun ) . . [ Oekonom W. Steiner⸗Strohbach . [ Oberförſter Schätzle - Wolfach .

ektor Würtenberger , Bezirksthierarzt Fr . Braun⸗Baden

r Herbſt⸗ - Hochſtetten .

12. ] XII . Gauverband ( Pfalzgaun ) . . . I Kommerzienrath Ferdinand Sei — Stabhalter H & Schuh - Grenzhof
50. Eppingen , 51. Neckarbiſchofsheim , 7 Mannheim , Mitglied der
52. Sinsheim , 53. Heidelberg , 54. Laden Erſten Kammer
burg, 55. Mannheim , 56. Schwetzingen
57. Weinheim , 58 Wiesloch

13.] XIII . Gauverband ( Odenwaldgau ) Adolf Brand Bürge er H. Brunn
59. Ad im, 60. Buchen , 61. Eber Bronnacke Aglaſterhauſen
bach, 62. Mosbach

14.] XIV. Gauverband ( Taubergau duar Rudolph⸗Oekonor embſch⸗Haid
63. Boxberg , 64. Gerlachsheim , 65. iſtetter Krauthein N
Krautheim , 66 Tauberbiſchofsheim ,
67. Wertheim

27.

28.
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3. Vertreter der Kreiſe .

0⁰ Bezeichnung
Vertreter Stellvertreter des2

Kreiſes

15. ] Landtagsabgeordneter Eduard Müller - Welſchingen .16. ] Bürgermeiſter Rall⸗Marbach
17. ] Poſthalter Eduard Schmidt⸗Rheinheim .
18.] Max Kaltenbach⸗Schallſtadt .
19. ] Mühlenbeſitzer C. Dreher⸗Wittlingen .
20. ] Adlerwirth J . Knapp⸗ - Grießheim .
21. ] Altbürgermeiſter Ambr Friedmann⸗Vimbuch .22 [ Bürgermeiſter Herbſt⸗Hochſtetten .
23. ] Oekonom Karl Steingötter - Ladenburg
24. 1880 0
25. ] Gutsbeſitzer Otto Stein⸗Kudach .

Bürgermeiſter Bücheler⸗Engelswies .
Sternwirth Frei⸗Behla
Altbrgrmſtr .J . B. Mayer⸗Stühlingen
Bürgermeiſter Schuhmacher - Thiengen
Bürgermeiſter Lienin - Weil .

Landt. ⸗Abg. Brarm . Geldreich⸗ - Oberkirch .
Altbürgermeiſter Eduard Knörr - Bühl .
Gaſtwirth M. Betſch - Gochsheim
Gutsbeſitzer Wilhelm Hübſch - Weinheim .
Stabh . Zimmermann⸗Schwabenheim
Bürgermeiſter Gramlich - Sindolsheim

Kreis Konſtanz .
Kreis Villingen
Kreis Waldshut
Kreis Freiburg
Kreis Lörrach .
Kreis Offenburg .
Kreis Baden
Kreis Karlsruhe .
Kreis Mannheim .
Kreis Heidelberg
Kreis Mosbach .

4. Vertreter des Verbandes der landwirthſchaftlichen Kreditgenoſſenſchaften .
26. ] Landtagsabgeordneter Oekonomierath A. Schmid⸗Rentner G. Bunz⸗Karlsruhe .

Tauberbiſchofsheim .

5. Vertreter des Verbandes der landwirthſchaftlichen Konſum⸗ und Abſatzgenoſſenſchaften.
27. ]J Gutsbeſitzer Kommerzienrath F. Reiß⸗Karlsruhe 1 Bürgermeiſter Philipp Vielhauer⸗Eppingen

6. Vertreter des Landespferdezuchtvereins
28 . ] Hauptmann a. D. Fiſcher - Baden . Bezirksthierarzt Vaeth - Mosbach .

7. Vertreter des Verbandes der badiſchen Zuchtgenoſſenſchaften .
29 . ] Verbandsinſpektor Heitzmann⸗Meßkirch . JLandwirth Adolf Heinemann - Neudingen .

8. Vertreter des Oberbadiſchen Weinbauvereins
30 . ] Nikolaus Blankenhorn - ⸗Niederweiler . G. Hüglin - Freiburg

9. Vom Miniſterium ernannte Mitglieder .

32. ] Oberingenieur Lubberger⸗Freiburg .33. ] Altbürgermeiſter Roth Ichenheim .
34.][ Freiherr E, von Schauenburg Gaisbach .35. ] Landtagsabgeordneter Bürgermeiſter Schüler⸗Ebringen .

Landwirthſchaftliche Mitglieder des badiſchen Eiſenbahnraths 1897/1900 .
Präſident : Klein⸗Wertheim , Landt . ⸗Abg. Frank⸗Buckenberg . Erſatzmänner : Gutsbeſitzer Stein Kudach ,

Kommerzienrath Reiß⸗ - Karlsruhe .

Mitglieder des deutſchen Landwirthſchaftsraths 1897/1900 .
Präſ . Klein⸗Wertheim , Landt . ⸗Abg. Frank⸗Buckenberg , Mühlenbeſitzer C. Dre her - Wittlingen , Gutspäch )ter Brandenburg —Bronnacker . Stellvertreter : Freiherr v. Bodman⸗Lorettohof , Kommerzienrath Scipio - Mannheim , Gutsbeſitzer Wechsler —

Müllheim , Gutsbeſitzer Steiner⸗Strohbach .

III . Staatliche Anſtalten zur Förderung der
Landwirthſchaſt .

1. Landwirthſchaftlich⸗chemiſche Verſuchsanſtalt
führt wiſſenſchaftliche Unterſuchungen aus . Dieſelbe beant⸗
wortet an ſie geſtellte naturwiſſenſchaftlich landwirthſchaft⸗
liche Fragen und überwacht den Handel mit Futter⸗ und
Düngemitteln . Die Beantwortung von Fragen findet un⸗
entgeltlich ſtatt , ebenſo die Ausführung von Unterſuchungen
von Futter⸗ , Düngemitteln u. ſ. w. , ſofern ſie , z. B. be
hufs Kontrole , allgemeines Intereſſe bietet .

Vorſtand : Geh . Hofrath Prof . Dr . Jul . Neßler in Karls⸗
ruhe , mit zwei Aſſiſtenten .

2. Landwirthſchaftlich⸗botaniſche Verſuchsſtation Karlsruhe
Dieſelbe hat die Aufgabe , Fragen , welche ſich auf die

Lebenserſcheinungen der landwirthſchaftlichen Kulturpflanzen
beziehen , zu bearbeiten , in Sonderheit beſchäftigt ſie ſich

mit Verſuchen über Akklimatiſation , uber den Werth neuer
Kulturpflanzen , den Verlauf von Pflanzenkrankheiten , die
Entwickelungsgeſchichte der Kulturpflanzen unter verſchiedenen
Kulturbedingungen , endlich mit der Unterſuchung und Werth
beſtimmung von Sämereien .

Für die Unterſuchung von Sämereien ſteht die Anſtaltden badiſchen Landwirthen und den Samenhändlern unter
nachſtehenden Bedingungen zur Verfügung :Die Unterſuchung von Samenproben werden von der An⸗
ſtalt für die Direktionen der landw . Bezirks⸗ und Ortsvereine
unentgeltlich ausgeführt , wenn es ſich um den Ankauf
von Sämereien für eine größere Anzahl von Vereinsmit⸗
gliedern handelt . Doch findet auch für einzelne Landwirthe eine
unentgeltliche Unterſuchung dann ſtatt , wenn die Proben von
der Vereinsdirection eingeſendet werden und die Verſicherung
abgegeben wird , daß die Unterſuchung nicht für einen Samen
händler , ſondern lediglich für Landwirthe ſtattfinden ſoll

Der Vermittelung der Einſendung von Samenproben für
Samenhändler dürfen ſich die landw . Vereinsdirektionen ſelbſt
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dann nicht unterziehen , wenn die Händler zugleich Land⸗
wirthe und Mitglieder des Vereins ſind .

Samenhändler können mit der Anſtalt nur dann verkehren ,
wenn ſie mit derſelben einen Vertrag abſchließen , wonach
ſie ſich verpflichten , ihren Abnehmern für eine gewiſſe Güte
der Saatwaare zu garantiren .

Die Thatſache der Vollziehung und der Aufhebung der
mit Samenhändlern abgeſchloſſenen Verträge werden von

Zeit zu Zeit im landw . Wochenblatt bekannt gemacht .
Die Zahl der zu einem Vertragsabſchluß mit der An

ſtalt zuzulaſſenden Handlungen iſt nicht beſchränkt . Die

Entſcheidung über die Zulaſſung einer Handlung im einzelnen
Fall bleibt dem Vorſtand der Anſtalt überlaſſen .

ßerhalb Badens wohnende Landwirthe haben die Unter —
ig von Sämereien zu bezahlen , und zwar mit 4 Mark

einfache Unterſuchung der Reinheit und Keimföhigkeit .
r genauen Werthbeſtimmung der Samen mikro

uchungen nöthig , ſo ſind außer jenen 4 Mark

itstag von 8 Stunden 10 Mark zu bezahlen .
nſtigen oben bezeichneten Arbeiten ſteht die

den badiſchen Landwirthen , welche Mitglieder des

unentgeltlich zur Verfügung , vorausge
ndelt , die eine allgemeine wiſſen⸗

Vichtigkeit haben
ſolcher Arbeiten , bei denen nur

iſt eine Taxe von 10 Mark
8 Stunden zu zahlen . Landwirthe ,

landwirthſchaftlichen Vereins ſind ,
Samenhändler , Gärtner ꝛc. ) , haben unter

mſtänden jene Taxe zu zahlen .
Vorſtand : Prof . Dr . Ludwig Klein , mit zwei Aſſiſtenten .

Ye
Durchführung

tereſſe vorliegt ,
beitstag von

3. Die mit reichſten Mitteln ausgeſtattete Univerſität
Heidelberg

4. Landwirthſchaftliche Winterſchulen .

is iſt halbjährig , vom November bis Ende
ngs April . Schülerzahl bei einklaſfigen Schulen

dreißig Unterrichtsgegenſtände : deutſche
hnen , Geometrie und Feldmeſſen , Naturlehre ,

haft, Thierzucht und einzelne Theile der Thier
( 6 ufbeſchlag u. ſ. w. ) . Die Vorſteher der

Schulen finden im Sommer Verwendung als Wanderlehrer .
Außerdem iſt ſeit 1867 im Kreiſe Karlsruhe ein beſonderer

swanderlehrer angeſtellt , welcher aus Kreismitteln beſoldet
wird. Seit 1896 Kreiswanderlehrer Geiß mit Sitz in Durlach .

1. Landw . Winterſchule Auguſtenberg bei Grötzin⸗
für den Kreis Karlsruhe . Staatsanſtalt . Eröffnet am 1.

Landwirthſchaftsinſpektor Gaub .
Winterſchule zu Eppingen für den Kreis

„Kreis⸗- und Gemeindeanſtalt . Eröffnet am
6 . Vorſtand : Landwirthſchaftslehrer Stengele .

3. Landw . Winterſchule zu Bühl für den Kreis Baden .
Eröffnet am 1. November 1866 . Vorſtand : Landwirth⸗

rteur , Hu

ſchafts
nterſchule zu Tauberbiſchofsheim

für Mosbach. Eröffnet am 1. November 1867 .
Vorf omierath Schmid .

Winterſchule zu Meßkirch für den Kreis
net am 4. November 1867 . Vorſtand : Land —

U be 1
6. Landw . Winterſchule zu Offenburg für den Kreis

Offenburg . Eröffnet am 4. Nov . 1867 . Vorſtand : Oekonomie⸗
rath Magenau

7. Landw . Winterſchule zu Müllheim für den Kreis
Lörrach . Eröffnet am 2. November 1867 . Vorſtand : Land⸗
wirthſchaftsinſpektor Vincenz .

8. Landw . Winterſchule zu Waldshut für den Kreis

Waldshut . Eröffnet im November 1868 . Vorſtand : Land⸗

wirthſchaftsinſpektor Kuhn .
9. Landw . Winterſchule zu Villingen für den Kreis

Villingen . Eröffnet im November 1868 . Vorſtand : Landwirth⸗
ſchaftsinſpektor Hagmann .

10. Landw . Winterſchule zu Freiburg für den Kreis

Freiburg . Eröffnet am 1. November 1868 . Vorſtand : Land⸗

wirthſchaftsinſpektor Schmezer . Die Schule iſt zweiklaſſig .
11. Landw . Winterſchule zu Ladenburg für den Kreis

Mannheim . Eröffnet im November 1868 . Vorſtand : Land⸗

wirthſchaftsinſpektor Römer . Die Schule iſt zweiklaſſig .
12. Landw . Winterſchule zu Radolfzell . Kreis⸗

anſtalt für den Kreis Konſtanz . Eröffnet am 20. Oktober
1868 . Vorſtand : Landwirthſchaftslehrer Häcker .

5. Die Großh . Obſtbauſchule Auguſtenberg

bei Grötzingen ) . Vorſtand : Landwirthſchaftsinſpektor Bach
Obſtbaulehrer Klein , 2 Aſſiſtenten .

Satzungen und Aufnahmsbedingungen ſind folgende :
§ 1. Zweck der Anſtalt . Die Großh . Obſtbauſchule

Auguſtenberg hat die Aufgabe , theoretiſchen und praktiſchen
Unterricht im Obſtbau zu ertheilen .

Nebſtdem ſollen ihre Angeſtellten auch außerhalb der

Schule für die Förderung des Obſtbaues im Lande thätig ſein .

§ 2. Der Unterricht . Der Unterricht hat den Zweck,
Leute , welche ſich ſchon mit Obſtbau beſchäftigt haben , in
allen Theilen dieſes Faches , insbeſondere in der Erziehung
der Obſtbäume , in der Pflanzung und Pflege derſelben , in

der Kenntniß derwichtigſten Obſtſorten und in der Benützung
und Aufbewahrung des Obſtes weiter auszubilden .

Er wird theils in einem ordentlichen Lehrkurſus von vier

Monaten für junge Leute ( Hauptkurſus ) , theils in einem

abgekürzten Kurſus von 14 Tagen für Perſonen reiferen

Alters ertheilt .
Das Nähere hierüber beſtimmt der Lehrplan .
§ 3. Hauptkurſus . Aufnahme . In den Hauptkurſus

werden Leute im Alter von mindeſtens 15 Jahren aufgenom⸗
men , welche einen guten Leumund und die für das Verſtändniß
des Unterrichts nothwendigen Fähigkeiten u. Kenntniſſe beſitzen .

Die Anmeldung hat vier Wochen vor Beginn des Kurſus
bei dem Vorſtand der Anſtalt zu geſchehen . Mit der Anmeldung
ſind die Leumunds - und Schulzeugniſſe vorzulegen und iſt
nachzuweiſen , wer die Beſtreitung der Koſten für die Ver⸗

pflegung des Obſtbauſchülers übernimmt .

§ 4 . Unterrichtszeit . Die Einberufung erfolgt für

zwei Zeitperioden von je acht Wochen ; der Unterricht det

erſten Periode beginnt im Monat März , derjenige der zweiten

Periode Ende Juli .
§ 5. Verpflegung . Die Schüler erhalten Wohnung und

Koſt in der Anſtalt , ſoweit es deren Räumlichkeiten geſtatten .
Soweit dies nicht der Fall iſt , oder die Schüler in der nächſten

Umgebung der Anſtalt zu Hauſe ſind , kann ihnen geſtattet
werden , Wohnung und Koſt außer der Anſtalt zu nehmen .

§ 6 . Koſten des Unterrichts und der Verpflegung ,
Der thoretiſche u. praktiſche Unterricht wird unentgeltlich ertheilt .

Für die Verpflegung und Verköſtigung haben die Schület
eine den Selbſtkoſtenpreis nicht überſteigende Vergütung zu
entrichten , welche alljährlich nach den Rechnungsergebniſſen
des Vorjahres feſtgeſetzt und vor Eröffnung des Unterrichts
bekannt gemacht wird .

§ 7 . Vergünſtigungen . Den Schülern des Haupt⸗
kurſus können auf Anſuchen folgende Vergünſtigungen ein⸗

geräumt werden :
1. Erſatz der Reiſekoſten von ihrem Heimathsort nach

Station Grötzingen und zurück ;
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2. gänzlicher oder theilweiſer Nachlaß der Verpflegungskoſt.3. die Gewährung eines Wochenlohnes von 2 —5 Mark .
Der Vorſtand der Schule beantragt die Bewilligungder unter Ziffer 1 und 2 genannten Vergünſtigungen im

Benehmen mit dem Vorſtand der landw . Winterſchule unter
Vorlage der Vermögenszeugniſſe der betreffenden Schüler vor
Beginn des Kurſus bei dem Miniſterium des Innern .

Ein Wochenlohn von 2 —5 Mark wird nach einer mindeſtens
IAtägigen Probezeit und nur für ſolche Schüler bewilligt , welcheſich untadelhaft verhalten und durch Fleiß , Kenntniſſe und
praktiſche Fertigkeit in den einzelnen Arbeiten auszeichnen .Hierauf bezügliche Anträge ſind von dem Vorſtand im
Benehmen mit dem Vorſtand der landw . Winterſchule bei
dem Miniſterium des Innern einzureichen .

§ 8 . Schüler eines zweiten Jahreskurſes . Schülern ,welche zum zweiten Male den Hauptkurſus beſuchen , werden die
in §87 erwähnten Vergünſtigungen bei entſprechenden Leiſtungenund untadelhaftem Betragen vorzu g8weiſe zu Theil werden .

§ 9. Prüfung und Zeugniſſe . Am Schluſſe des
Kurſus wird eine Prüfung abgehalten , auf deren Grund denals fähig erkannten Schülern Zeugniſſe ausgeſtellt werden .Die in dieſen Zeugniſſen zu ertheilenden Noten ſind : ſehrgut , gut und genügend .

§ 10. Obſtbaukurs für Perſonen reiferen AltersDer abgekürzte Obſtbaukurſus für Perſonen reiferen Alters
wird im Monat Juli abgehalten und dauert 14 Tage.Die Anmeldung geſchieht nach erfolgter Bekanntmachungdes Beginns dieſes Kurſus bei dem Vorſtand der Anſtalt .Die Theilnehmer erhalten auf Verlangen gegen Bezahlungder gemäß § 6 feſtgeſetzten Vergütung Wohnung und Koſtin der Anſtalt .

Der Unterricht iſt unentgeltlich . Je nach Umſtänden können
den Theilnehmern auf Anſuchen die Reiſekoſten vergütet werden .

§ 11 . Prämien für Baumſchulwärter . An Baum
ſchulwärter von Korporationen wie von Privaten , welche ſich
auszeichnen , wird alljährlich eine Anzahl von Geldprämien
vertheilt . Die Verleihung geſchieht auf den Antrag des Vor⸗
ſtandes der Obſtbauſchule durch das Miniſterium des Innern .§ 12. Sonſtige Förderung des Obſtbaues . Aufdem der Obſtbauſchule überwieſenen Gelände wird ein
möglichſt vollſtändiges Sortiment der für die Verhältniſſedes Landes geeignetſten Obſtſorten angelegt . Die Baumſchulenund Obſtpflanzungen der Anſtalt ſind in einem für die
Unterrichtszwecke möglichſt vollkommenen Zuſtand zu erhalten .Den Lehrern der Obſtbauſchule liegt es ob, vom Stande
des Obſtbaues in allen Theilen des Landes ſich zu unter⸗
richten und durch Wort und Schrift die Pflege und Hebungdieſes Kulturzweiges zu fördern .

Auf Anſuchen haben dieſelben Auskunft über die beſtenBezugsquellen junger Bäume , über die Anlage von Baum⸗
ſchulen , über Ausführung von Baumpflanzungen , überhauptüber alle auf den Obſtbau bezüglichen Fragen zu ertheilen .Ueber die gemachten Wahrnehmungen und über die
Thätigkeit der ganzen Anſtalt hat der Vorſtand im Benehmenmit dem Vorſtand der landw . Winterſchule alljährlich einen
Bericht an das Miniſterium des Innern zu erſtatten undan dieſen Bericht ſeine Vorſchläge wegen Förderung des Obſtbaues im Lande anzuknüpfen .

6. Ackerbauſchule Hochburg.
Vorſtand : Domänenpächter , Oekonomierath Junghanns .Eröffnet am 1. Juli 1848 . Kurſus zweijährig .
Satzungen dieſer Anſtalt ſind :

„ 8 . 1 . Die ſtaatliche , unter der oberen Aufſicht des Mi⸗
niſteriums des Innern ſtehende Ackerbauſchule Hochburghat die Aufgabe , junge Männer , vornehmlich aus dem
Bauernſtande , in einer zweijährigen Lehrzeit durch ge⸗

eigneten Unterricht in der Landwirthſchaft und deren Zwei⸗
gen ( Obſtbau , Gemüſebau ꝛc. ) ſowie durch praktiſche Arbeit
und Uebung in der mit der Schule verbundenen Gutswirth⸗
ſchaft zu tüchtigen Landwirthen heranzubilden

§ 2 . Der regelmäßige Eintritt der
alljährlich auf den 1. November . Die Zal
wird auf 16 beſchränkt ; alljährlich werden 8
genommen .

§ 3. Die Bewerbungen um Aufnahme in die Anſtaltſind alljährlich vor dem 1. Oktober an den Anſt altsvorſtand
zu richten .

§ 4. Der Aufzunehmende muß
a. das 16. Lebensjahr zurückgelegt haben
b. wenigſtens die Kenntniſſe eines en 2

ſchülersbeſitzen und ſich darüber ehung einer Auf⸗
nahmeprüfung ausweiſen

C. mit den gewöhnlichen landn ftlichen Arbeiten
vertraut , vollkommen geſund u
arbeit körperlich hinreichend

§ 5. Der Bewerbung um Aufnahme
ſchein , ein Leumundszeugniß des A ifzunehmen
ſchriftliche Einwilligung des Vaters oder Vormundes
Beſuche der Ackerbauſchule und zur Uebernahme der
erwachſenden Koſten beizulegen .

86 . Bei der Aufnahme ſind, wenn ſie nach dem Prü⸗
fungsergebniß andern Bewerbern auch etwas nachſtehen , inerſter Linie Bauernſöhne und ſolche Bewerber zu berückſich
tigen , welche dereinſt einen eigenen Gutsbetrieb zu erlangen
Ausſicht haben. Solche , welche eine Winterſchule erfolgreichbeſucht haben , ſowie Angehörige des Großherzogthums Baden
haben vor andern den Vorzug

Die Aufnahme geſchieht durch den Vorſtand
der Genehmigung des Großherzoglichen Miniſter
Innern als Aufſichtsbehörde der Schule

§ 7 . Mit dem Eintritt in die Anſtalt übern hmen die
Zöglinge die Verpflichtung , in derſelben die feſtgeſetzte
Lehrzeit von 2 Jahren zuzubringen , den in
auf Haus⸗ und Schulordnung gegebenen Vorſchriften unver
weigerlich Folge zu leiſten , allen in der Guts virthſchaft vor
kommenden Arbeiten nach Anweiſung des Vorſtan
eifrig zu unterziehen und den an ſie ergehenden W
willig zu gehorchen

§ 8. Jeder Zögling hat beim Eintritt
eine Sonntagskleidung , zwei vollſtändige
und das nöthige Leibweißzeug , ſowie die zur nigung d
Körpers , der Kleidung und des Schuhwerks nothwendigen
Gegenſtände mitzubringen

§ 9. Koſt und Wohnung , Betten Handtücher , Heizund Beleuchtung , bei Erkrankungen auch die erfe
ärztliche Hilfe und die nöthigen Arzneimittel we
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Zöglingen von der Anſtalt gewährt . Nur bei Krank
welche länger als 14 Tage währen , tritt eine Erſatzverbind
lichkeit für Krankenwartung , Krankenkoſt , Arzr und Arzneien ,
wenn der Zögling oder ſeine Angehörigen nicht etwa vor⸗
ziehen , daß bis zur Wiedergeneſung die Anſtalt verlaſſen
wird

§ 10. Das von denin die Ackerbauſchule aufgenom⸗menen Zöglingen zu entrichtende Lehrgeld für die
Lehrzeit beträgt 450 M. ; ob und welcher Betra
gelds bei einem Ausſcheiden des Zögli
zweijährigen Lehrzeit nachgelaſſen 1
des Miniſteriums des Inner
die die volle zweijährige Lehrzeit zur Zufriedenheit zurück
gelegt haben , wird als Gegenwerth für die von ihnen ge
leiſtete Arbeit durch das Miniſterium des Innern von dem

ganze

Entſchließung
enOgli

Lehrgeld von 450 M. der Betrag von 100 M. nachgelaſſenwerden .



§ 11. Zu der Zahlung des ganzen Lehrgeldes von

450 M. haben ſich die Eltern oder Vormünder und im Fall
der Volljährigkeit des Zöglings dieſer ſelbſt durch Ausſtel⸗

lung einer ſchriftlichen Urkunde verbindlich zu machen , die

am Tage des Eintritts des Zöglings dem Schulvorſtande

zu übergeben iſt .
Von dem Lehrgeld von 450 M. iſt innerhalb des erſten

Jahres der Betrag von 300 M. in vierteljährlich voraus zu
leiſtenden Zahlungen zu entrichten .

§ 12. Für die Ackerbauſchule Hochburg wird vom Mi⸗
niſterium des Innern ein Beirath ernannt , deſſen Mit⸗

glieder die Aufgabe haben , mindeſtens einmal in jedem

Jahr von der Führung des Wirthſchaftsbetriebes ſowie von

dem Unterrichtsgang Einſicht zu nehmen und über ihre

Wahrnehmungen an das Miniſterium des Innern ſchriftlich

Bericht zu erſtatten .
Dieſem Beirath werden außer einem Vertreter des

Oberſchulrathes weitere Mitglieder aus der Zahl der prak
tiſchen Landwirthe des Landes angehören .

§ 13. Gegen Ende jeden Lehrjahres findet eine Prüfung

der Zöglinge ſtatt , welche für die austretenden Zöglinge

jeweils zugleich als Schlußprüfung gilt .
Beim Austritt aus der Anſtalt nach vollbrachter zwei⸗

jähriger Lehrzeit erhält jeder Zögling ein Abgangszeugniß
Über ſein Betragen , Fleiß und Befähigung ausgeſtellt .

An Zöglinge , welche ſich durch gutes Betragen , Fleiß
und Leiſtung beſonders ausgezeichnet haben , können auf

Antrag des Vorſtandes und mit Zuſtimmung des Lehrers
Prämien gegeben werden .

§ 14. Zöglinge , welche auf Grund einer ihnen vom

Vorſtand wegen triftiger Urſachen ertheilten Erlaubniß die

Anſtalt vorzeitig verlaſſen , erhalten ebenfalls Zeugniſſe .

Dagegen wird bei unerlaubtem Austritt oder im Falle der

Wegweiſung aus der Anſtalt kein Zeugniß ertheilt .

7. Hufbeſchlagſchulen .

Im Vollzug des Geſetzes vom 5. Mai 1884 ſind zur

Heranbildung tüchtiger Hufſchmiede fünf Hufbeſchlagſchulen
ins Leben gerufen worden . Der Unterricht iſt ein theoretiſch⸗

praktiſcher und erſtreckt ſich auf die Dauer von drei Monaten .

Solche Anſtalten beſtehen :
In Tauberbiſchofsheim , Vorſt . Bez . ⸗Thierarzt Mock .

In Mannheim , Vorſtand Bezirksthierarzt Fuchs .

In Karlsruhe , Vorſtand Bezirksthierarzt Kohlhepp .
In Freiburg , Vorſtand Bezirksthierarzt Fenzling .

e. In Meßkirch , Vorſtand Bezirksthierarzt Leyendecker .
Statut der Hufbeſchlagſchulen .

§ 1. Zweck der Hufbeſchlagſchulen . Die Hufbe⸗

ſchlagſchublen haben die Aufgabe , junge Leute , welche das

Schmiedehandwerk erlernt haben , in der Ausführung eines

guten Huf⸗ und Klauenbeſchlags auszubilden und zur Ablegung

der vorgeſchriebenen Prüfung im Hufbeſchlag vorzubereiten .

§ 2. Lehrperſonal . Für jede Schule iſt von dem

Miniſterium des Innern ein Thierarzt als Lehrer in dem

theoretiſchen Theil des Unterrichts , ein Beſchlagſchmied als

Lehrer des praktiſchen Hufbeſchlags , und , wo nöthig , ein

Zeichnenlehrer beſtellt .
Vorſtand der Schule iſt der thierärztliche Lehrer .

§ 3 . Obliegenheiten des Schulvorſtandes . Der

Vorſtand der Schule empfängt die Anmeldungen zur Auf⸗

nahme in die Schule und zur ſtaatlichen Prüfung der Huf⸗

ſchmiede ; er iſt für die ſtrenge Einhaltung des Lehrplanes
verantwortlich ; es ſteht ihm zu, dem Unterricht der Schüler

zu jeder Zeit anzuwohnen . Den von ihm innerhalb der

Grenzen dieſes Statuts und des Lehrplanes getroffenen
Anordnungen iſt ſeitens der Lehrer wie der Schüler Folge

zu leiſten . Er übt die Disciplin über die Schüler aus ,
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Anzeigen über Ordnungswidrigkeiten der Schüler ſind an ihn

zu richten . Er iſt allein befugt , den Schülern Urlaub zu ertheilen .
Der Vorſtand führt das Inventar der Schule ; für die

Inſtandhaltung desletzteren iſt er in erſter Reihe verantwortlich .
Der Vorſtand vertritt die Schule nach außen und iſt

verpflichtet , dem Miniſterium des Innern über die Aufnahme
von Schülern , über den Abgang derſelben , über die Er⸗

krankung der Lehrer und über alle ſolche Vorkommniſſe als⸗

bald Bericht zu erſtatten , welche den ordnungsmäßigen Fort⸗

gang des Schulunterrichts ſtören oder zu ſtören geeignet ſind.

§ 4. Oblie genheiten des Beſchlaglehrers . Der
Beſchlagſchmied , welcher als Beſchlaglehrer beſtellt wird , hat
die zur Unterbringung der Schüler und für den Unterricht

erforderlichen Räume und Einrichtungen zu ſtellen und die

Schüler nach dem Lehrplan und , wie es für Schmiedgeſellen

üblich iſt , in der Fertigung von Huf⸗ und Klaueneiſen und

im Beſchlag von Pferden und Rindern oder von todten

Pferdehufen oder Rinderklauen zu beſchäftigen . Jede andere
Verwendung der Schüler iſt unterſagt .

§ 5. Koſten des Unterrichts . Die Schüler haben
für ihre Beköſtigung und wohnliche Unterbringung eine Ver

gütung zu entrichten , die für die Dauer der Unterrichtszeit
in der Regel 100 M. nicht überſteigen ſoll .

Die Vergütung für Stellung des Unterrichtslokales und

der nöthigen Beſchlagsgeräthſchaften und für Werkzeuge ,

ſowie die Lehrerhonorare werden aus der Staatskaſſe beſtritten .

§ 6. Lehrmittel . Jede Schule wird aus Mitteln der

Gr . Staatskaſſe mit den erforderlichen Lehrmitteln ausgeſtattet .

Für Unterhaltung und Ergänzung des Schulinventars wird
den Schulen ein entſprechender Kredit zur Verfügung geſtellt . Die

Auslagen , auch diejenigen für Porto , werden vierteljährlich zu

ſammengeſtellt und dem Miniſterium zur Dekretur vorgelegt .

§ 7. Aufnahmsgeſuche . Die Aufnahmen in die

Schulen erfolgen in der Regel auf 1. Januar und 1. Oktober .

Geſuche um Aufnahme als Schüler der Hufbeſchlagſchule
ſind entweder ſchriftlich oder mündlich bei dem Vorſtande

mindeſtens vier Wochen vor dem bekannt gemachten Auf

nahmetermin anzubringen .

88 . Erforderniſſe zur Aufnahme . Zur Aufnahme

iſt erforderlich : a. der Nachweis der mit Erfolg beſtandenen

Lehrzeit im Schmiedehandwerk;
b. der urkundliche Nachweis , daß der Aufzunehmende be

reits zwei Jahre als Schmiedgeſelle gearbeitet hat ;

C. die durch eine Prüfung nachzuweiſendeFertigkeit , ein duf⸗

eiſen in zwei Hitzen aus Stabeiſen ſchmieden und einen Pferdefuß

zum Beſchlage herrichten und vollſtändig beſchlagen zu können .

Ferner hat jeder Aufzunehmende durch ein bürgermeiſter⸗

amtliches Zeugniß oder durch ſein Arbeitsbuch ſein bisheriges

Wohlverhalten nachzuweiſen und in glaubhafter Weiſe darzu⸗

thun , daß er, ſeine Eltern oder der Vormund die Mittel aufbrin⸗

gen , um die auf ihn fallenden Koſten der Lehrzeit zu beſtreiten .

§ 9. Zulaſſung . Ueber die Aufnahme entſcheidet der

Vorſtand im Benehmen mit dem Beſchlaglehrer . Wenn die⸗

ſelben ſich nicht einigen , ſo iſt von dem Vorſtand Vorlage

an das Miniſterium des Innern zu erſtatten , welches die
endgiltige Entſcheidung trifft .

§ 10. Maximalzahl der Schüler . Zu einem Lehr⸗

kurſus ſollen in der Regel nicht mehr als 6 —8 Schüler zu⸗

gelaſſen werden .
Ueberſteigen die Anmeldungen dieſe Zahl , ſo entſcheidet

über die Aufnahme die größere Befähigung und unter Gleich⸗

ſtehenden die Reihenfolge der Anmeldung .
Die Zurückgeſtellten ſollen , ſoweit thunlich , bei der Auf⸗

nahme zum nächſten Unterrichtskurſe berückſichtigt werden ;

eine wiederholte Anmeldung derſelben iſt nicht nöthig .

Wenn ſich nicht mehr als 2 Schüler zu einem Kurſe

melden , ſo unterbleibt der Unterrichtskurs .
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§. 11. Unterrichtszeit . Die Unterrichtszeit dauert
drei Monate . Die Wiederholung eines Lehrkurſes iſt zu
läſſig und erwünſcht .

§. 12. Verhalten der Schüler . Während des Auf⸗
enthalts an der Hufbeſchlagſchule hat ſich der Schüler ſtreng
nach der eingeführten und in der Anſtalt ausgehängten Ord
nung , ſowie nach den Anordnungen des Vorſtandes und der
Lehrer zu verhalten und ein geſittetes und anſtändiges
Betragen zu beobachten .

§ 13. Handhabung der Disziplin . Ordnungs⸗
widrigkeiten , welche ſich die Schüler zu Schulden kommen
laſſen , werden beſtraft . Als Strafen ſind zuläſſig : a. Verweis
unter vier Augen , b. Verweis vor den übrigen Schülern ,
C. Strafarbeiten während der Ruhezeit , d. Entlaſſung aus
der Schule . — Die unter a. , b. und c. genannten Strafen
werden von dem Vorſtande ausgeſprochen , die unter d. ge
nannte Strafe verhängt das Miniſterium des Innern auf
den Antrag des Lehrerperſonals .

Die Entlaſſung aus der Anſtalt wird auch gegen ſolche Schüler
ausgeſprochen , welche keine Fortſchritte machen oder ſich ſo wenig
befähigt erweiſen , daß ſie dem Unterrichte nicht zu folgen
vermögen und die Ausbildung der übrigen Schüler ſtören .

§ 14 . Ertheilung von Prämien . Diejenigen Schüler ,
welche den Lehrkurſus mit Erfolg zurückgelegt haben , erhalten
eine Geldprämie von 50 M, welche auf Antrag des Lehrer
perſonals von dem Miniſterium des Innern zur Zahlung
angewieſen wird und bis auf 75 M. erhöht werden kann .

§ 15. Lehrplan . Der Unterricht wird nach einem
beſonderen Lehrplan ertheilt

816 . Obere Aufſicht über die Schule . Jede Huf—
beſchlagſchule ſteht unter der Aufſicht des Großh . Bezirks⸗
amtes u. unter der Leitung des Großh . Miniſteriums d. Innern .
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8. Landwirthſch . Haushaltungsſchulen für Bauerntöchter

1. Haushaltungsſchule Radolfzell ſeit 1883 . Vor
ſtand : Landwirthſchaftslehrer Häcker . Jährlich 2 Kurſe
von je 5 Monate Dauer . Winterkurs : Anfang November
bis Ende März . Sommerkurs : Anfang Mai bis Ende
September . Genießt Staats⸗ und Kreisunterſtützung .

2. Haushaltungsſchule Neckarbiſchofsheim ſeit
1884 . Vorſt . : Bürgerm . u. Landt . ⸗Abg. Neuwirth . Jährlich
2 Kurſe . Winterkurs von Mitte Oktober bis Mitte März .
Sommerkurs von Mitte April bis Mitte September , alſo
je 5 Monate . Genießt Staats⸗ und Kreisunterſtützung

3. Haushaltungsſchule Villingen ſeit 1884 . Vor⸗
ſtand : Bürgermeiſter Oſiander . Jährlich 1 Kurs von7

5 Monate Dauer und zwar Ende November bis Ende März
Genießt Staats⸗ und Kreisunterſtützung .

4. Haushaltungsſchule Kenzingen ſeit 1888 . Vor
ſtand : Bürgermeiſter Kaiſer in Kenzingen . Jährl . 2 Kurſe
von je 5 Monaten Dauer und zwar von Mitte Oktober bis
März und Mitte April bis September . Kreisinſtitut .

5. Haushaltungsſchule Sinzheim . Kͤreisinſtitut .
Vorſtand : Geiſtl . Rath Lender in Sasbach . Jährl . 2 Kurſe
und zwar : vom 1. Mai bis 1. Okt. und vom 1. Nov . bis 1. April ;
—beſonderer Molkereikurs 14tägig im Oktober . Für Unter⸗
richt und Verpflegung zahlen die Schülerinnen 1 M. täglich .

9. Unterrichtskurſe für Bienenzucht .

Praktiſche Imkerkurſe finden nach Bedarf und alljährlich
regelmäßig an der Gr . Obſtbauſchule Auguſtenberg und an
der Gr . Ackerbauſchule Hochburg ſtatt . Bezügliche Bekannt⸗
machung erfolgt jeweils im Landw . Wochenblatt .

Einige Beſtimmungen über den Perſonen⸗ und Expreßgutverkehr .
a. Perſonenverkehr .

1. Das Unterbrechen der Reiſe auf einer Zwiſchenſtation iſt
zuläſſig ; es darf eine ſolche Unterbrechung der Fahrt
aber bei einer einfachen Fahrkarte nur einmal , bei
Rückfahrkarten im Ganzen zweimal und zwar je einmal
auf der Hin⸗ und der Rückfahrt erfolgen . Bei Unter⸗
brechung der Fahrt iſt die Fahrkarte ſofort nach dem
Verlaſſen des Zuges dem Stationsvorſteher vor⸗
zulegen und mit dem Vermerke verlängerter Giltigkeit
verſehen zu laſſen . Fahrkarten ohnedieſen Vermerk
haben zur Weiterfahrt keine Giltigkeit .

2. Der Reiſende , welcher ohne giltige Fahrkarte betroffen
wird , hat für die ganze von ihm zurückgelegte Strecke
das Doppelte des gewöhnlichen Fahrpreiſes , mindeſtens
aber den Betrag von 6 Mark zu entrichten . Derjenige
Reiſende , welcher in einen Perſonenwagen einſteigt und
gleich beim Einſteigen unaufgefordert dem Schaffner oder
Zugführer meldet , daß er wegen Verſpätung keine Fahr⸗
karte mehr habe löſen können , hat nur den gewöhnlichen
Fahrpreis mit einem Zuſchlag von 1 Mark , keinesfalls
jedoch mehr als den doppelten Fahrpreis zu zahlen .

3. Solange ein Zug ſich in Bewegung befindet , iſt das
Ein⸗ und Ausſteigen und der Verſuch dazu , ſowie das
eigenmächtige Oeffnen der an den Langſeiten der Wagen
befindlichen Thüren verboten .

4. Die Fenſter dürfen nur mit Zuſtimmung aller in der⸗
ſelben Abtheilung mitreiſenden Perſonen auf beiden Seiten
des Wagens gleichzeitig geöffnet ſein .

5. Zuwiderhandlungen werden mit 1 —100 M. beſtraft .

b. Expreßgutverkehr .
Packete und kleinere Güterſtücke bis zu einem Gewichte

von 100 kg können nach den auf deutſchem Gebiete

fö

1

gelegenen Stationen der Gr . Badiſchen Bahnen , nach den
Stationen Baſel und Schaffhauſen , ſowie Stationen der
Bayeriſchen Staatsbahnen , der Reichseiſenbahnen in Elſaß⸗
Lothringen , der Heſſiſchen Ludwigsbahn , der Main⸗Neckar⸗
bahn , der Pfälziſchen Bahnen und der Württembergiſchen
Staatsbahnen als Expreßgut verſendet werden , ſofern ſie
nicht feuergefährliche oder ſonſt nur bedingungsweiſe zum
Transport auf der Eiſenbahn zugelaſſene Gegenſtände ent⸗
halten . Verſchloſſene Sendungen nach Station Baſel und
Schaffhauſen bis zu 5 kg unterliegen dem Poſtzwange .

Für dieſe Verſendungsart , bei welcher ein einfaches
Annahme⸗ und Expeditionsverfahren ſtattfindet und
welche bei mäßigen Taxen die raſcheſte Beförderung
bietet , gelten folgende Hauptbeſtimmungen :
1. Die Aufgabe des Expreßguts hat bei den Gepäck⸗

expeditionen zu geſchehen . Die Sendungen müſſen mit
deutlicher Adreſſe verſehen ſein . Die Beigabe eines
Frachtbriefs iſt nicht erforderlich . Die Expreßgutfracht
iſt vorauszubezahlen , was durch Baarzahlung bei Aufgabe
der Sendung geſchehen muß .

2. Die Beförderung findet , mit Ausnahme einiger
Schnellzüge , ſtets mit dem nächſten der Perſonen⸗
beförderung dienenden Zuge ſtatt .

3. Die Empfangnahme ſeitens der Adreſſaten kann
ſofort nach Ankunft des betreffenden Zuges
erfolgen . Findet nicht Selbſtabholung durch den Adreſſaten
ſtatt , ſo werden die Sendungen dem Empfänger alsbald
nach Ankunft des Zuges gegen Erlegung der üblichen
Beſtättereigebühr bezw. einer Zuſtellungsgebühr zugeführt ;
letztere beträgt für Sendungen von einem bis zu 5 kg
durchweg 10 Pf. , für ſchwerere Sendungen pro ange⸗
fangene 50 kg 15 Pf. , mit einem Minimalſatze von
20 Pf . Ueber die Auslieferung wird Quittung erhoben .
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